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Betr.: Stellungnahme zum Entwurf eines Minderheitenschulgesetzes für 

das Burgenland Zl. 14.407/2-111/2/93 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der vorliegende Entwurf wird grundsätzlich gut geheißen. 

Ergänzend bitten wir um eine zusätzliche Regelung im Bezug auf den 

Evangelischen Religionsunterricht, etwa im Zusammenhang von § 14: 

Unbeschadet der Errichtung von Schulen gemäß § 3 (1), § 8 (1) und § 12 

des Entwurfes ist ein Evangelischer Religionsunterricht in ungarischer 

Sprache dann zu ermöglichen, wenn eine entsprechende Zahl von Schülern 

(§ 7a (3) RUG) in einer Gruppe (Klasse) mit ungarischer Mutter- oder 

Umgangssprache vorhanden ist. 

Begründung: Die Minderheitsituation der Evangelischen Kirche führt fOr 

Schüler mit ungarischer Mutter- bzw. Umgangssprache zu einer doppelten 

Minderheitensituation. Das kann dazu fOhren, daß evange- lische 

Schüler, die in einer Schule sind, die nicht für die Doppel

sprachigkeit eingerichtet ist, aber auf Grund der Bestimmungen des 

Religionsuncerrichtsgesetzes ein Recht auE eine eigene Gruppe im 

Religionsunterricht hätten, ohne Sonderbestimmung keinen Unterricht in 

ihrer Mueter- und Umgangssprache erhalten k6nnen, was zu vermeiden 
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Eine entsprechende Regelung für Schüler mit kroatischer Mutter- oder 

Umgan9ssprache erübrige sich auf Grund der Konfessionszugehörigkeit 

der kroatischen Volksgruppe. 

Evangelische Kirche in Österreich 
Evangelischer Oberkirchenrat A.u.H.B. 
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25 Präsidium d. österr. Nationalrates 
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Dr. Emmerich Fritz 
Kircnenkanzler 
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